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Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen und Besonderen Anlagebedingungen 

 

Der Vorstand der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. (nachfolgend die 

„Verwaltungsgesellschaft“) hat beschlossen, die Allgemeinen Anlagebedingungen („AAB“) und 

Besonderen Anlagebedingungen („BAB“) im Zuge der Reform des deutschen Investmentsteuergesetzes 

sowie weiterer regulatorischer Neuerungen zu ändern. Der Vorstand der Gesellschaft beabsichtigt daher 

folgende Änderung für den Fonds mit Wirkung zum 1. April 2018 vorzunehmen: 

 
Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen 
 

§ der AAB Wortlaut alt Wortlaut neu 

§ 1 Grundlagen … 

2. Die Gesellschaft legt das bei ihr 

eingelegte Geld im eigenen Namen für 

gemeinschaftliche Rechnung der 

Anleger nach dem Grundsatz der 

Risikomischung in den nach dem 

KAGB zugelassenen 

Vermögensgegenständen gesondert vom 

eigenen Vermögen in Form eines 

OGAW-Sondervermögens an. Über die 

sich hieraus ergebenden Rechte der 

Anleger werden Urkunden 

(Anteilscheine) ausgestellt. 

3. Das OGAW-Sondervermögen 

unterliegt der Aufsicht der 

Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

über Vermögen zur gemeinschaftlichen 

Kapitalanlage nach Maßgabe des 

KAGB. Der Geschäftszweck des 

OGAW-Sondervermögens ist auf die 

Kapitalanlage gemäß einer festgelegten 

Anlagestrategie im Rahmen einer 

kollektiven Vermögensverwaltung 

mittels der bei ihm eingelegten Mittel 

beschränkt; eine operative Tätigkeit und 

eine aktive unternehmerische 

Bewirtschaftung der gehaltenen 

Vermögensgegenstände ist 

ausgeschlossen. … 

… 

2. Die Gesellschaft legt das bei ihr 

eingelegte Geld im eigenen Namen für 

gemeinschaftliche Rechnung der Anleger 

nach dem Grundsatz der Risikomischung in 

den nach dem KAGB zugelassenen 

Vermögensgegenständen gesondert vom 

eigenen Vermögen in Form eines OGAW-

Sondervermögens an. Über die sich hieraus 

ergebenden Rechte der Anleger werden 

Sammelurkunden ausgestellt. 

 

 

3. Der Geschäftszweck des OGAW-

Sondervermögens ist auf die Kapitalanlage 

gemäß einer festgelegten Anlagestrategie 

im Rahmen einer kollektiven 

Vermögensverwaltung mittels der bei ihm 

eingelegten Mittel beschränkt; eine 

operative Tätigkeit und eine aktive 

unternehmerische Bewirtschaftung der 

gehaltenen Vermögensgegenstände ist 

ausgeschlossen. 

… 

§ 2 … … 



Verwahrstelle 2. Die Aufgaben und Pflichten der 

Verwahrstelle richten sich nach dem mit 

der Gesellschaft geschlossenen 

Verwahrstellenvertrag, nach dem KAGB 

und den AABen und BABen. 

… 

4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber 

dem OGAW-Sondervermögen oder 

gegenüber den Anlegern für das 

Abhandenkommen eines verwahrten 

Finanzinstrumentes durch die 

Verwahrstelle oder durch einen 

Unterverwahrer, dem die Verwahrung 

von Finanzinstrumenten nach § 73 

Absatz 1 KAGB übertragen wurde.… 

2. Die Aufgaben und Pflichten der 

Verwahrstelle richten sich nach dem mit 

der Gesellschaft geschlossenen 

Verwahrstellenvertrag, nach dem KAGB 

und den Anlagebedingungen. 

… 

4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem 

OGAW-Sondervermögen oder gegenüber 

den Anlegern für das Abhandenkommen 

eines verwahrten Finanzinstrumentes im 

Sinne des § 72 Absatz 1 Nr. 1 KAGB 

durch die Verwahrstelle oder durch einen 

Unterverwahrer, dem die Verwahrung von 

Finanzinstrumenten nach § 73 Absatz 1 

KAGB übertragen wurde. ... 

§ 9 Derivate … 

2. Sofern die Gesellschaft den einfachen 

Ansatz nutzt, darf sie regelmäßig nur 

Grundformen von Derivaten, 

Finanzinstrumenten mit derivativer 

Komponente oder Kombinationen aus 

diesen Derivaten, Finanzinstrumenten 

mit derivativer Komponente oder 

Kombinationen aus gemäß § 197 Absatz 

1 Satz 1 KAGB zulässigen Basiswerten 

im OGAW-Sondervermögen einsetzen. 

Komplexe Derivate aus gemäß § 197 

Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen.  

… 

4. Unter keinen Umständen darf die 

Gesellschaft bei diesen Geschäften von 

den in den AABen oder BABen oder 

von den im Verkaufsprospekt genannten 

Anlagegrundsätzen und -grenzen 

abweichen. … 

… 

2. Sofern die Gesellschaft den einfachen 

Ansatz nutzt, darf sie regelmäßig nur 

Grundformen von Derivaten und 

Finanzinstrumenten mit derivativer 

Komponente oder Kombinationen aus 

diesen Derivaten, Finanzinstrumenten mit 

derivativer Komponente sowie gemäß § 

197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen 

Basiswerten im OGAW-Sondervermögen 

einsetzen. Komplexe Derivate mit gemäß § 

197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen.  

… 

 

4. Unter keinen Umständen darf die 

Gesellschaft bei diesen Geschäften von den 

in den Anlagebedingungen oder von den 

im Verkaufsprospekt genannten 

Anlagegrundsätzen und -grenzen 

abweichen. … 

§ 10 Sonstige 

Anlageinstrume

nte 

Sofern in den BABen nichts 

Anderweitiges bestimmt ist, kann die 

Gesellschaft für Rechnung des  OGAW-

Sondervermögens bis zu 10 Prozent des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens in 

Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 

198 KAGB anlegen; diese Grenze 

umfasst unter anderem Beteiligungen an 

Kapitalgesellschaften, die weder zum 

Handel an einer Börse zugelassen noch 

in einem anderen organisierten Markt 

zugelassen oder in diesen einbezogen 

sind.  

Die Höhe der im Rahmen des § 198 

KAGB erworbenen Beteiligung an einer 

Kapitalgesellschaft muss unter 10 

Prozent des Kapitals des jeweiligen 

Unternehmens liegen. 

Sofern in den BABen nichts Anderweitiges 

bestimmt ist, kann die Gesellschaft für 

Rechnung des  OGAW-Sondervermögens 

bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-

Sondervermögens in Sonstige 

Anlageinstrumente gemäß § 198 KAGB 

anlegen. 

§ 11 

Emittentengren

zen und 

… 

7. Die Gesellschaft hat sicherzustellen, 

dass eine Kombination aus: 

… 

7. Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass 

eine Kombination aus: 



Anlagegrenzen a) Wertpapieren und 

Geldmarktinstrumenten, die von ein und 

derselben Einrichtung begeben werden, 

b) Einlagen bei dieser Einrichtung,  

c) Anrechnungsbeträgen für das 

Kontrahentenrisiko der mit dieser 

Einrichtung eingegangenen Geschäfte,  

… 

9. Die Gesellschaft darf in Anteilen an 

Investmentvermögen nach Maßgabe des 

§ 8 nur bis zu 10 Prozent des Wertes des 

OGAW-Sondervermögens anlegen, es 

sei denn, dass  

(i) im Hinblick auf solche Anteile 

folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

Der OGAW, der AIF oder der Verwalter 

des AIF, an dem die Anteile erworben 

werden, unterliegt in seinem Sitzstaat 

der Aufsicht über Vermögen zur 

gemeinschaftlichen Kapitalanlage. Der 

Geschäftszweck des jeweiligen 

Investmentvermögens ist auf die 

Kapitalanlage gemäß einer festgelegten 

Anlagestrategie im Rahmen einer 

kollektiven Vermögensverwaltung 

mittels der bei ihm eingelegten Mittel 

beschränkt; eine operative Tätigkeit und 

eine aktive unternehmerische 

Bewirtschaftung der gehaltenen 

Vermögensgegenstände ist 

ausgeschlossen. 

Die Anleger können grundsätzlich 

jederzeit das Recht zur Rückgabe ihrer 

Anteile ausüben.  

Das jeweilige Investmentvermögen wird 

unmittelbar oder mittelbar nach dem 

Grundsatz der Risikomischung angelegt.  

Sofern für das jeweilige 

Investmentvermögen nach KAGB 

erwerbbar, erfolgt die Vermögensanlage 

der jeweiligen Investmentvermögen 

insgesamt zu mindestens 90 Prozent in 

die folgenden Vermögensgegenstände: 

a) Wertpapiere,  

b) Geldmarktinstrumente,  

c) Derivate,  

d) Bankguthaben,  

e) Anteile oder Aktien an inländischen 

oder ausländischen 

Investmentvermögen, welche die 

Voraussetzungen dieses Absatzes 9 (i) 

oder (ii) erfüllen („Investmentfonds“), 

f) Beteiligungen an 

Kapitalgesellschaften, wenn der 

Verkehrswert dieser Beteiligungen 

ermittelt werden kann, oder 

a) Wertpapieren oder 

Geldmarktinstrumenten, die von ein und 

derselben Einrichtung begeben werden, 

b) Einlagen bei dieser Einrichtung 

und  

c) Anrechnungsbeträgen für das 

Kontrahentenrisiko der mit dieser 

Einrichtung eingegangenen Geschäfte,  

… 

9. Die Gesellschaft darf in Anteilen an 

einem einzigen Investmentvermögen nach 

Maßgabe des § 196 Absatz 1 KAGB nur 

bis zu 20 Prozent des Wertes des OGAW-

Sondervermögens anlegen. In Anteilen an 

Investmentvermögen nach Maßgabe des § 

196 Absatz 1 Satz 2 KAGB darf die 

Gesellschaft insgesamt nur bis zu 30 

Prozent des Wertes des OGAW-

Sondervermögens anlegen. Die 

Gesellschaft darf für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens nicht mehr als 

25 Prozent der ausgegebenen Anteile eines 

anderen offenen inländischen, EU- oder 

ausländischen Investmentvermögens, das 

nach dem Grundsatz der Risikomischung in 

Vermögensgegenstände im Sinne der §§ 

192 bis 198 KAGB angelegt ist, erwerben.  

 



g) unverbriefte Darlehensforderungen, 

über die ein Schuldschein ausgestellt ist. 

Im Rahmen der für das jeweilige 

Investmentvermögen einzuhaltenden 

aufsichtsrechtlichen und vertraglichen 

Anlagegrenzen werden bis zu 20 Prozent 

des Wertes des jeweiligen 

Investmentvermögens in Beteiligungen 

an Kapitalgesellschaften investiert, die 

weder zum Handel an einer Börse 

zugelassen noch in einem anderen 

organisierten Markt zugelassen oder in 

diesen einbezogen sind.   

Die Höhe der Beteiligung des jeweiligen 

Investmentvermögens an einer 

Kapitalgesellschaft muss unter 10 

Prozent des Kapitals des jeweiligen 

Unternehmens liegen. 

Ein Kredit darf nur kurzfristig und nur 

bis zur Höhe von 10 Prozent des Wertes 

des jeweiligen Investmentvermögens 

aufgenommen werden.  

Die Anlagebedingungen des jeweiligen 

Investmentvermögens müssen bei AIF 

die vorstehenden Anforderungen und bei 

OGAW die einschlägigen 

aufsichtsrechtlichen Vorgaben 

wiedergeben; 

oder 

(ii) das jeweilige Investmentvermögen 

einem steuergesetzlichen 

Bestandsschutz im Hinblick auf das 

Investmentsteuerrecht unterliegt. 

10. Die Gesellschaft darf in Anteilen an 

einem einzigen Investmentvermögen 

nach Maßgabe des § 196 Absatz 1 

KAGB nur bis zu 20 Prozent des Wertes 

des OGAW-Sondervermögens anlegen. 

In Anteilen an Investmentvermögen 

nach Maßgabe des § 196 Absatz 1 Satz 

2 KAGB darf die Gesellschaft insgesamt 

nur bis zu 30 Prozent des Wertes des 

OGAW-Sondervermögens anlegen. Die 

Gesellschaft darf für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens nicht mehr 

als 25 Prozent der ausgegebenen Anteile 

eines anderen offenen inländischen, EU- 

oder ausländischen 

Investmentvermögens, das nach dem 

Grundsatz der Risikomischung in 

Vermögensgegenstände im Sinne der §§ 

192 bis 198 KAGB angelegt ist, 

erwerben. Die Grenzen gemäß Absatz 9 

bleiben unberührt. 

§ 12 

Verschmelzung 

1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe 

der §§ 181 bis 191 KAGB 

1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der 

§§ 181 bis 191 KAGB 



a) sämtliche Vermögensgegenstände und 

Verbindlichkeiten dieses OGAW-

Sondervermögens auf ein anderes 

bestehendes oder ein neues, dadurch 

gegründetes Sondervermögen oder einen 

EU-OGAW oder eine OGAW-

Investmentaktiengesellschaft mit 

veränderlichem Kapital übertragen;  

b) sämtliche Vermögensgegenstände 

und Verbindlichkeiten eines anderen 

offenen Investmentvermögens, eines 

EU-OGAW oder einer 

Investmentaktiengesellschaft mit 

veränderlichem Kapital in dieses 

OGAW-Sondervermögen aufnehmen.  

2. Die Verschmelzung bedarf der 

Genehmigung der jeweils zuständigen 

Aufsichtsbehörde. Die Einzelheiten des 

Verfahrens ergeben sich aus den §§182 

bis 191 KAGB. 

3. Das OGAW-Sondervermögen darf 

nur mit einem Investmentvermögen 

verschmolzen werden, das kein OGAW 

ist, wenn das übernehmende oder 

neugegründete Investmentvermögen 

weiterhin ein OGAW ist.… 

a) sämtliche Vermögensgegenstände und 

Verbindlichkeiten dieses OGAW-

Sondervermögens auf ein anderes 

bestehendes oder ein neues, dadurch 

gegründetes OGAW-Sondervermögen oder 

einen EU-OGAW oder eine OGAW-

Investmentaktiengesellschaft mit 

veränderlichem Kapital übertragen;  

b) sämtliche Vermögensgegenstände und 

Verbindlichkeiten eines anderen offenen 

Publikumsinvestmentvermögens in dieses 

OGAW-Sondervermögen aufnehmen.  

2. Die Verschmelzung bedarf der 

Genehmigung der jeweils zuständigen 

Aufsichtsbehörde. Die Einzelheiten des 

Verfahrens ergeben sich aus den §§182 bis 

191 KAGB. 

3. Das OGAW-Sondervermögen darf nur 

mit einem Publikumsinvestmentvermögen 

verschmolzen werden, das kein OGAW ist, 

wenn das übernehmende oder 

neugegründete Investmentvermögen 

weiterhin ein OGAW ist. 

… 

§ 13 

Wertpapier-

Darlehen 

… 

2…. b) in Geldmarktfonds mit kurzer 

Laufzeitstruktur entsprechend von der 

Bundesanstalt auf Grundlage von § 4 

Absatz 2 KAGB erlassenen Richtlinien 

oder 

c) im Wege eines 

Pensionsgeschäftes mit einem 

Kreditinstitut, das die jederzeitige 

Rückforderung des aufgelaufenen 

Guthabens gewährleistet…. 

… 

2. … b) in Geldmarktfonds mit kurzer 

Laufzeitstruktur entsprechend den von der 

Bundesanstalt auf Grundlage von § 4 

Absatz 2 KAGB erlassenen Richtlinien 

oder 

c) im Wege eines umgekehrten 

Pensionsgeschäftes mit einem 

Kreditinstitut, das die jederzeitige 

Rückforderung des aufgelaufenen 

Guthabens gewährleistet…. 

§ 14 

Pensionsgeschä

fte 

…4. Sofern in den BABen nichts 

Anderweitiges bestimmt ist, darf die 

Gesellschaft Pensionsgeschäfte auch in 

Bezug auf Geldmarktinstrumente und 

Investmentanteile gewähren, sofern 

diese Vermögensgegenstände für das 

OGAW-Sondervermögen erwerbbar 

sind…. 

4. Sofern in den BABen nichts 

Anderweitiges bestimmt ist, darf die 

Gesellschaft Pensionsgeschäfte auch in 

Bezug auf Geldmarktinstrumente und 

Investmentanteile abschließen, sofern diese 

Vermögensgegenstände für das OGAW-

Sondervermögen erwerbbar sind…. 

§ 16 

Anteilscheine 

§ 16 Anteilscheine 

1. Die Anteilscheine lauten auf den 

Inhaber und sind über einen Anteil oder 

eine Mehrzahl von Anteilen ausgestellt. 

2. Die Anteile können verschiedene 

Ausgestaltungsmerkmale, insbesondere 

hinsichtlich der Ertragsverwendung, des 

Ausgabeaufschlags, des 

Rücknahmeabschlags, der Währung des 

Anteilwertes, der 

Verwaltungsvergütung, der 

§ 16 Anteile 

1. Die in einer Sammelurkunde zu 

verbriefenden Anteilscheine lauten auf den 

Inhaber. 

2. Die Anteile können verschiedene 

Ausgestaltungsmerkmale, insbesondere 

hinsichtlich der Ertragsverwendung, des 

Ausgabeaufschlags, des 

Rücknahmeabschlags, der Währung des 

Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, 

der Mindestanlagesumme oder einer 



Mindestanlagesumme oder einer 

Kombination dieser Merkmale 

(Anteilklassen) haben. Die Einzelheiten 

sind in den BABen festgelegt.  

3. Die Anteilscheine tragen mindestens 

die handschriftlichen oder 

vervielfältigten Unterschriften der 

Gesellschaft und der Verwahrstelle.  

4. Die Anteile sind übertragbar. Mit der 

Übertragung eines Anteilscheines gehen 

die in ihm verbrieften Rechte über. Der 

Gesellschaft gegenüber gilt in jedem 

Falle der Inhaber des Anteilscheines als 

der Berechtigte. 

5. Die Rechte der Anleger bzw. die 

Rechte der Anleger einer Anteilklasse 

werden in einer Globalurkunde verbrieft. 

Der Anspruch auf Einzelverbriefung ist 

ausgeschlossen.  

Kombination dieser Merkmale 

(Anteilklassen) haben. Die Einzelheiten 

sind in den BABen festgelegt.  

3. Die Anteile sind übertragbar, soweit in 

den BABen nichts Abweichendes geregelt 

ist. Mit der Übertragung eines Anteils 

gehen die in ihm verbrieften Rechte über. 

Der Gesellschaft gegenüber gilt in jedem 

Falle der Inhaber des Anteils als der 

Berechtigte. 

4. Die Rechte der Anleger bzw. die Rechte 

der Anleger einer Anteilklasse werden in 

einer Sammelurkunde verbrieft. Sie trägt 

mindestens die handschriftlichen oder 

vervielfältigten Unterschriften der 

Gesellschaft und der Verwahrstelle. Der 

Anspruch auf Einzelverbriefung ist 

ausgeschlossen.  

§ 17 Ausgabe 

und Rücknahme 

von 

Anteilscheinen, 

Rücknahmeauss

etzung 

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von 

Anteilscheinen, Rücknahmeaussetzung 

1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile 

und entsprechenden Anteilscheine ist 

grundsätzlich nicht beschränkt. Die 

Gesellschaft behält sich vor, die 

Ausgabe von Anteilen vorübergehend 

oder vollständig einzustellen. 

2. Die Anteile können bei der 

Gesellschaft, der Verwahrstelle oder 

durch Vermittlung Dritter erworben 

werden. 

 

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von 

Anteilen, Aussetzung der Rücknahme 

1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist 

grundsätzlich nicht beschränkt. Die 

Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe 

von Anteilen vorübergehend oder 

vollständig einzustellen. 

2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, 

der Verwahrstelle oder durch Vermittlung 

Dritter erworben werden. Die BABen 

können vorsehen, dass Anteile nur von 

bestimmten Anlegern erworben und 

gehalten werden dürfen. 

 

§ 20 

Rechnungslegu

ng 

… 3. Wird das Recht zur Verwaltung 

des OGAW-Sondervermögens während 

des Geschäftsjahres auf eine andere 

Kapitalverwaltungsgesellschaft 

übertragen oder das OGAW-

Sondervermögen während des 

Geschäftsjahres auf ein anderes 

Sondervermögen oder einen EU-OGAW 

verschmolzen, so hat die Gesellschaft 

auf den Übertragungsstichtag einen 

Zwischenbericht zu erstellen, der den 

Anforderungen an einen Jahresbericht 

gemäß Absatz 1   entspricht. 

… 3. Wird das Recht zur Verwaltung des 

OGAW-Sondervermögens während des 

Geschäftsjahres auf eine andere 

Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen 

oder das OGAW-Sondervermögen 

während des Geschäftsjahres auf ein 

anderes OGAW-Sondervermögen, eine 

OGAW-Investmentaktiengesellschaft mit 

veränderlichem Kapital oder einen EU-

OGAW verschmolzen, so hat die 

Gesellschaft auf den Übertragungsstichtag 

einen Zwischenbericht zu erstellen, der den 

Anforderungen an einen Jahresbericht 

gemäß Absatz 1   entspricht. 

§ 22 Wechsel 

der 

Kapitalverwaltu

ngsgesellschaft 

und der 

Verwahrstelle 

1. Die Gesellschaft kann das 

Verwaltungs- und Verfügungsrecht über 

das Sondervermögen auf eine andere 

Kapitalverwaltungsgesellschaft 

übertragen. Die Übertragung bedarf der 

vorherigen Genehmigung durch die 

Bundesanstalt. … 

3. Die Gesellschaft kann die 

Verwahrstelle für das Sondervermögen 

1. Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- 

und Verfügungsrecht über das OGAW-

Sondervermögen auf eine andere 

Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. 

Die Übertragung bedarf der vorherigen 

Genehmigung durch die Bundesanstalt. 

… 

3. Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle 

für das OGAW-Sondervermögen wechseln. 



wechseln. Der Wechsel bedarf der 

Genehmigung der Bundesanstalt.  

Der Wechsel bedarf der Genehmigung der 

Bundesanstalt.  

§ 24 

Erfüllungsort, 

Gerichtsstand 

§ 24 Erfüllungsort, Gerichtsstand 

1. Erfüllungsort ist der Sitz der 

Gesellschaft. 

2. Hat der Anleger im Inland keinen 

allgemeinen Gerichtsstand, so ist nicht 

ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz 

der Gesellschaft. 

§ 24 Erfüllungsort 

Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 

 

 
Änderung der Besonderen Anlagebedingungen 
 

Einfügung der folgenden Passage in „§ 2 Anlagegrenzen“:  

 

„1. Unbeschadet der Anlagegrenzen der folgenden Absätze werden mindestens 51 % des Wertes des 

OGAW-Sondervermögens in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investment-

steuergesetz angelegt. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind  

 Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an 

einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind; 

 Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 

einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig 

sind und dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr 

befreit sind; 

 Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertrags-

besteuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe von mindestens 15 % unterliegen und nicht von ihr 

befreit sind; 

 Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich 

veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an 

Kapitalgesellschaften anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen 

Investmentvermögens festgelegten Mindestquote.“ 

 

Wir empfehlen dem Anleger, sich insbesondere über die individuellen steuerlichen Konsequenzen der 

Änderung von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe beraten zu lassen.  

 

Die Anteilinhaber, welche mit den vorgenannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre 

Anteile bis zum 29. März 2018, 17 Uhr MEZ, kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der 

Verwahrstelle sowie bei allen im Verkaufsprospekt verzeichneten Zahlstellen gemäß den Bestimmungen 

der AAB und BAB zurückgeben oder umtauschen.  

 

Das gültige Verkaufsprospekt des Fonds, die AAB und BAB, die Wesentlichen Anlegerinformationen 

sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie zusätzliche Informationen sind kostenlos am Sitz der 

Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen erhältlich. 

Luxemburg, März 2018 

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. 


